
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/8/27 89/15/0062
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1990

Index

yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

32/06 Verkehrsteuern

Norm

KVG 1934 §2 Z4;

KVG 1934 §8 Z3;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 573;

Rechtssatz

Der Gesetzgeber unterscheidet (auch) bei der Veräußerung eigener Gesellschaftsrechte durch eine inländische

Kapitalgesellschaft deutlich zwischen der Verwirklichung des gesellschaftsteuerpCichtigen Tatbestandes und den auf

den verwirklichten Tatbestand anzuwendenden "Steuermaßstab".
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